
Samtgemeinde Esens
Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung

Vorlagen-Nr.
SG/006/2011

   

SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin
Samtgemeindeausschuss 01.12.2011
Samtgemeinderat 14.12.2011

Betreff:

Wahl einer Schiedsperson
 
Sachverhalt:
Die fünfjährige Amtszeit des Schiedsmannes Hans Georg-Hunger endete mit Ablauf 
der Legislaturperiode zum 31. Oktober 2011. Nach § 4 des Niedersächsischen Geset-
zes über gemeindliche Schieds- ämter (SchiedsamtsG) wird die Schiedsperson vom 
Rat der Gemeinde auf 5 Jahre gewählt.
 

Herr Hunger hat durch schriftliche Erklärung mitgeteilt, dass er für eine weitere Amtszeit 
nicht mehr zur Verfügung steht. Daher werden die Fraktionen gebeten, der Verwaltung 
geeignete Personen für dieses Amt mitzuteilen. 
 

Die Amtszeit der stellv. Schiedsperson, Herr Herwig Hormann, endet am 30.04.2012. 
Auf Befragen erklärte Herr Hormann, dass er sich durchaus vorstellen könne, dass eine 
andere Person das Amt der stellvertretenden Schiedsperson wahrnehmen könnte.
 

Schiedspersonen müssen nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt 
geeignet sein. Schiedsperson kann nicht sein, wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter nicht besitzt. In das Amt soll nicht berufen werden, wer das 30. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, wer nicht in dem Bezirk des Schiedsamtes wohnt oder wer 
durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist. Die 
gewählte Schiedsperson bedarf der Bestätigung durch den Direktor des Amtsgerichts, 
in dessen Bezirk das Schiedsamt seinen Sitz hat.
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Beschlussvorschlag:

A)
Der Samtgemeinderat wählt                         für eine Amtszeit von 5 Jahren zur 
Schiedsperson für den Bereich der Samtgemeinde Esens. Die gewählte Schieds-
person bedarf der Bestätigung 
durch den Direktor des Amtsgerichts.
 

B)
Der Samtgemeinderat wählt                         für eine Amtszeit von 5 Jahren, beginnend am 1. 
Mai 2012, zur stellv. Schiedsperson für den Bereich der  Samtgemeinde Esens. Die gewählte 
stellv. Schiedsperson bedarf der Bestätigung durch den Direktor des Amtsgerichts. 
 
 

Esens, den  08.03.2012

(Buß, Jürgen)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
SGA Ja: Nein: Enth.:
SG-Rat Ja: Nein: Enth.:

 
Anlagenverzeichnis:
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